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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des 
Zweckverbandes zur Wasserversorgung der 
Hardhofgruppe Rehling für das Haushaltsjahr  
2008 
 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur 
Wasserversorgung der Hardhofgruppe Rehling 
für das Haushaltsjahr 2008 
 

  

Aufgrund der §§ 11 und 21 der Verbandssatzung 
und Art. 41 des Gesetzes über kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 
63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der 
Wasserzweckverband folgende Haushaltssatzung: 
 

  

§ 1 
 

 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2008 wird hiermit festgesetzt; er 
schließt im Verwaltungshaushalt in den 
Einnahmen und Ausgaben mit 390.300 Euro und  
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und 
Ausgaben mit 241.800 Euro ab. 
  

  

                                § 2                           
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
wird auf 0 Euro  festgesetzt. 
 

  

§ 3 
 

  

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-
haushalt werden nicht festgesetzt. 
  

  

 
 

  

§ 4 
 

(1) Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben  
(2) Eine Investitionskostenumlage wird nicht 
erhoben. 
                                       § 5 

 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur 
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 50.000 Euro  festgesetzt. 
 

 

§ 6 
 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.
  

 

§ 7 
 

 

Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2008 in 
Kraft.  
 

 

Rehling, 24.04.08  
Zweckverband zur Wasserversorgung der 
Hardhofgruppe 

 

Jakob Bernhard 
Verbandsvorsitzender 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt  
während des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der 
Hardhofgruppe in Rehling, Hauptstraße 1, während 
der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht  
bereit. 
Der Haushaltsplan liegt dort vom Tage der 
Bekanntmachung an eine Woche lang öffentlich auf 
(Art. 24, 26 Abs. 1, Art. 41 KommZG, Art. 65 Abs. 3 
GO, § 4 Bekanntmachungsverordnung). 

 

__________________________________________ 
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Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-
Friedberg; Bauordnung 
 
 „Betreff: Baurecht; Genehmigung des Antrages von  
Herrn Johann Mair zur Errichtung eines Wintergartens  
auf einer bestehenden Garage in Aichach, Dachauer 
Straße 6 auf dem Grundstück Fl. Nr. 1037/9 Gemar- 
kung Aichach.“ 
 
Mit Bescheid vom 20.06.2008 wurde vom Landratsamt 
Aichach-Friedberg – Untere Bauaufsichtsbehörde – 
folgende Genehmigung erteilt: 
 
„Die bauaufsichtliche Genehmigung zur Errichtung 
eines Wintergartens auf einer bestehenden Garage  
auf dem Grundstück Fl.-Nr. 1037/9 der Gemarkung 
Aichach wird entsprechend den mit Genehmigungs-
vermerk vom 20.06.2008 versehenen Unterlagen  
erteilt.“ 
 
Der Genehmigungsbescheid, einschließlich die  
dem Genehmigungsbescheid zugrunde liegenden  
Antragsunterlagen, können von den betroffenen  
Nachbarn beim Landratsamt Aichach-Friedberg, 
Münchener Str. 9, 86551 Aichach, Zimmer 215,  
während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
Die Zustellung der Baugenehmigung wird durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt (Art. 66 Abs.  
2 Sätze 4 – 6 Bayer. Bauordnung). 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben.  
Die Klage müssen Sie innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe dieses Bescheides bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Augsburg, Postfachanschrift:  
11 23 43, 86048 Augsburg, Hausanschrift: Kornhaus- 
gasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich oder zur Nieder- 
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts erheben. In der Klage müssen Sie den Kläger, 
den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen, ferner sollen Sie 
einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begrün- 
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel angeben. 
Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid in Urschrift 
oder Abschrift beifügen. Der Klage und allen Schrift- 
sätzen sollen Sie Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beifügen. 
 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
- Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur   
  Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung vom   
  22.06.2007 (GVBI S. 390) wurde das Widerspruchs-  
  verfahren im Bereich des Baurechts abgeschafft. Es  
  besteht keine Möglichkeit, gegen diesen Bescheid    
  Widerspruch einzulegen. 
 
- Die Klageerhebung durch E-Mail ist unzulässig. 
 
-  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den   
   Verwaltungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich       
   ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 
 
- Die Anfechtungsklage eines Dritten hat gemäß    
   § 212 a Abs. 1 Baugesetzbuch keine aufschiebende   
   Wirkung.   

   Beim Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg,  
   Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, kann ein Antrag 
   auf  Anordnung der aufschiebenden Wirkung gestellt   
   werden. 
 
I.A. 
Andrea Popp 
______________________________________________ 
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Aichach-
Friedberg; Immissionsschutz; 
 
Genehmigungsverfahren nach § 16 Bundes- 
immissionsschutzgesetz (BImSchG) für die  
Änderung der Tierhaltung auf dem Grundstück 
Flur-Nr. 1002 der Gemarkung Klingen durch Herr 
Markus Held 
 
Herr Markus Held, Andersbach 1, 86551 Aichach,  
betreibt auf dem Grundstück Flur-Nr. 1002 der  
Gemarkung Klingen eine Mastschweineanlage  
inklusive Aufzucht von Mast-färsen mit einem 
immissionsschutzrechtlich genehmigten Bestand  
von 1.720 Mast-schweineplätzen und 145 Plätzen  
für Mastfärsen. 
 
Er plant eine Erhöhung der Mastschweineplätze auf  
2236 und die Aufgabe der Mastfärsenhaltung. Dazu  
soll ein bestehender Stall, der derzeit für die Färsen- 
haltung genutzt wird, für die Mastschweinehaltung 
umgebaut und die Belegung von zwei anderen Ställen 
geändert werden. 
 
Der Genehmigungsantrag und die Antragsunterlagen  
liegen in der Zeit vom  
 
15. Juli 2008 bis einschließlich 14. August 2008  
jeweils von Montag bis Freitag während der Öffnungs- 
zeiten beim  
 
Landratsamt Aichach-Friedberg, Zimmer 238,  
Münchner Straße 9, 86551 Aichach, 
 
zur allgemeinen Einsichtnahme aus. Wir empfehlen, 
Termine zu vereinbaren. 
 
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt 
werden, kann bis zu zwei Wochen nach Ablauf der 
Auslegungsfrist, also bis einschließlich zum  
 
28. August 2008 
  
schriftlich beim Landratsamt Aichach-Friedberg,  
Münchner Straße 9, 86551 Aichach, Einwendungen 
erheben.  
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwen- 
dungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen 
privatrechtlichen Titeln beruhen.  
 
Die erhobenen Einwendungen werden Herrn Markus 
Held und den Behörden bekannt gegeben, deren 
Aufgabenbereich durch sie berührt wird. Auf Verlangen  
des Einwenders können dessen Name und Anschrift 
vor der Bekanntgabe unkenntlich gemacht werden,  
wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des 
Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich sind. Nach 
Ablauf der Einwendungsfrist kann das Landratsamt 
Aichach-Friedberg die rechtzeitig erhobenen Einwen- 
dungen mit dem Antragsteller sowie mit den Personen,  
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die Einwendungen erhoben haben, erörtern. Dabei  
werden die formgerecht erhobenen Einwendungen  
auch bei Ausbleiben der Antragstellerin oder von  
Personen, die Einwendungen erhoben haben, er- 
örtert.  
 
Der Erörterungstermin wird auf den  
11. September 2008  
um 9.00 Uhr 
im Zimmer 224a 
im Landratsamt Aichach-Friedberg, 
Münchner Straße 9, 86551 Aichach,  
 
festgesetzt.  
 
Sofern der Erörterungstermin aus organisatorischen 
Gründen verlegt werden muss, wird dies den Be- 
troffenen gesondert bekannt gegeben. Diese Bekannt- 
gabe kann auch durch öffentliche Bekanntmachung 
erfolgen. 
 
Hinweise: 
-      Ob ein Erörterungstermin durchgeführt wird, ist eine   
        Ermessungsentscheidung des Landratsamt Aichach- 
        Friedberg. 
 
-      Nach § 16 der Verordnung über das Genehmigungs-      
       verfahren (9. BImSchV) findet der Erörterungstermin  
       nicht statt, wenn 
 

 Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder 
nicht rechtzeitig erhoben worden sind, 

 die rechtzeitig erhobenen Einwendungen 
zurückgenommen worden sind, 

 ausschließlich Einwendungen erhoben worden 
sind, die auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen oder 

 die erhobenen Einwendungen nach der 
Einschätzung der Behörde keiner Erörterung 
bedürfen. 

 
-      Die Zustellung der Entscheidung über die Ein-  
       wendungen kann durch öffentliche Bekanntmachung  
       ersetzt werden. 

 
 
Dr. Bruckmeir, Regierungsrat  
______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


